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1 Einleitung 

1.1 Anlass 

Planvorhaben 

 

In der Nähe des Ortsteils Mutterslehen im sogenannten Schweinebezirk des Ibacher Forsts 
wird seit 1801 ein Sägewerk betrieben. Das Sägenareal ist über einen befestigten Weg an 
die Landesstraße L 150 (Todtmoos ï St. Blasien) angebunden.  

Das Areal wurde zuletzt 1975 nach einem Brand neu aufgebaut und umfasst ca. 2,6 ha. 
Neben den Lagergebäuden und der Säge gehört eine kleine Wasserkraftanlage und ein in 
den 50er Jahren genehmigtes Wohngebäude zur Ibacher Säge. Die Blockbandsäge der 
Ibacher Säge kann Starkholz mit einem Stammdurchmesser von über 50 cm bewältigen. 
Sie ist die einzige dieser Art im Südschwarzwald.  

Das Areal wurde 2017 von der Firma Lignotrend erworben und durch den Erwerb von um-
liegenden Flächen auf ca. 11 ha arrondiert. Die Firma Lignotrend verfolgt damit das Ziel 
der Errichtung einer "Tannholz-Manufakturñ zur Verarbeitung insbesondere von starkem  
Schwarzwälder Weißtannenholz. Es ist geplant den bestehenden Betrieb zu nutzen und 
um weitere Bereiche zu erweitern  

Das Sägewerksareal befindet sich planungsrechtlich momentan im Außenbereich. Mit dem 
Bebauungsplanverfahren gemäß §§ 2, 3 und 4 BauGB sollen deshalb die rechtlichen Vo-
raussetzungen geschaffen werden, um dieses Ziel zu verfolgen. 

 

Flächennut-
zungsplan 

Im derzeitigen rechtwirksamen Flächennutzungsplan ist der Planbereich nicht als Sonder-
gebiet vorgesehen. Der Bebauungsplan kann nicht aus dem Flächennutzungsplan heraus 
entwickelt werden und muss daher punktuell geändert werden. Dieses Verfahren verläuft 
parallel zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 

 

Abschichtung Gemäß der in § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB aufgeführten Abschichtungsregel erfolgen zur 
Vermeidung von Doppelprüfungen die Darstellungen der umweltrelevanten Sachverhalte 
auf der Ebene des Bauleitverfahrens, da auf dieser Bebauungsplanebene die zu erwarten-
den Umweltauswirkungen mit einem deutlich höheren Detaillierungsgrad und Tiefen-
schärfe dargestellt werden als auf der FNP- Ebene. Auf eine gesonderte Umweltprüfung 
auf der FNP- Ebene wird verzichtet.  

 

 

1.2 Rechtliche Grundlagen und Inhalte 

Unterrichtung 
über den Unter-
suchungsrahmen 

Für die Belange des Umweltschutzes nach §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1a BauGB wird in § 2 
Abs. 4 BauGB jeder Vorhabenträger aufgefordert, den Umfang und Detaillierungsgrad für 
die Ermittlung der Umweltbelange für die öffentliche Abwägung in Planungsprozessen ge-
mäß § 15 UVPG festzulegen. 

Die Festlegung des Untersuchungsrahmens sollte in Abstimmung mit den zuständigen 
Fachbereichen der Genehmigungsbehörde nach § 17 UVPG erfolgen. Der Verfahrens-
schritt wird nach EU Richtlinie 97/11 EG als ĂScopingñ definiert. Die Festlegung des Unter-
suchungsrahmens erfolgt nach § 39 UVPG. 

 

Einordnung im 
Bebauungsplan-
verfahren 

Nach § 4 Abs. 1 BauGB sind Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Halb-
satz 1 BauGB frühzeitig über den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB zu unterrichten und zur Beteiligung aufzufordern.  

Die Stellungnahmen sind im Rahmen des Vorentwurfes einzuholen und im Planentwurf 
und der Begründung zum Planvorhaben zu berücksichtigen. Die Frist zur Abgabe von Stel-
lungnahmen darf 30 Tage nicht unterschreiten. 
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Inhalte des     
Scoping-verfah-
rens 

Thematische Schwerpunkte des Scopingverfahrens sind: 

ü die Darstellung der Vorgehensweise in der UP, im Zusammenhang mit der natur-
schutzrechtlichen Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung sowie den grünplanerischen Fest-
setzungen im Bebauungsplan, 

ü die Darstellung der angewandten Methoden in der UP,  

ü die Eingrenzung des Untersuchungsrahmens auf die erheblichen Sachverhalte, 

ü die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes (ist bei verschiedenen Schutzgütern 
nicht identisch mit der Abgrenzung des Bebauungsplanes),  

ü die Darstellung gesetzlicher Schutzaspekte, 

ü die Offenlegung der zur Verfügung stehenden Datenquellen,  

ü die Ermittlung von fehlenden Daten sowie 

ü die Unterrichtung der Behörden und TÖB sowie Abstimmung der Vorgehensweise, 
Methoden und Datengrundlagen.  

 

Belange des Um-
weltschutzes im 
Rahmen der Bau-
leitplanung 

Als Gegenstand der Ermittlungen von Auswirkungen auf die Belange des Umweltschutzes 
einschließlich des Naturschutzes und der Landschaft sind gemäß § 1 Abs.6 Nr. 7 BauGB 
festgelegt:   

ü die Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, 
Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologi-
sche Vielfalt,  

ü die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000- Gebiete im Sinne des 
BNatSchG, 

ü umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt, 

ü umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

ü die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und 
Abwässern, 

ü die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 
Energie, 

ü die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere 
des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts,  

ü die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtver-
ordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissi-
onsgrenzwerte nicht überschritten werden, 

ü die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes bzgl. 
der Schutzgüter, 

ü die Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässi-
gen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen bzgl. der Schutzgüter oder 
Wechselwirkungen derer zu erwarten sind,  

 ü die Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und die Schutzzwecke von FFH ï und Vo-
gelschutzgebieten, 

ü die Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 
insgesamt soweit sie umweltbezogen sind. 

Ebenfalls sind die ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz nach § 1a BauGB einzu-
halten. 

 

  



Kunz Gala Plan  Scopingpapier Umweltbericht Vorentwurf  
Am Schlipf 6 Bebauungsplan ĂIbacher Sªgeñ 
79674 Todtnauberg Gemeinde Ibach, Gemarkung Ibach 
 

 4 

 

Verpflichtende 
Angaben im Um-
weltbericht 

Der Umweltbericht nach § 2 Absatz 4 und § 2a Satz 2 Nummer 2 hat folgende Bestand-
teile: 

1. Eine Einleitung mit folgenden Angaben: 

a) Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans, einschließlich 
einer Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, Art 
und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben; 

b) Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie 
diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung des Bauleitplans berücksich-
tigt wurden; 

2. eine Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen, die in der 
Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 Satz 1 ermittelt wurden; hierzu gehören folgende 
Angaben: 

a) eine Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
(Basisszenario), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich 
erheblich beeinflusst werden, und eine Übersicht über die voraussichtliche Entwick-
lung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung, soweit diese Entwick-
lung gegenüber dem Basisszenario mit zumutbarem Aufwand auf der Grundlage der 
verfügbaren Umweltinformationen und wissenschaftlichen Erkenntnisse abgeschätzt 
werden kann; 

b) eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Pla-
nung; hierzu sind, soweit möglich, insbesondere die möglichen erheblichen Auswir-
kungen während der Bau- und Betriebsphase der geplanten Vorhaben auf die Be-
lange nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a bis i zu beschreiben, unter anderem 
infolge 

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant ein-
schließlich Abrissarbeiten, 

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei soweit mögliche die nachhaltige Ver-
fügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist, 

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, 
Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen, 

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung, 

ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 
(zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen), 

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 
unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf mög-
licherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen, 

gg) die Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und 
Ausmaß der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben 
gegenüber den Folgen des Klimawandels, 

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe; 

 Die Beschreibung nach Halbsatz 2 soll sich auf die direkten und die etwaigen indirekten, 
sekundären, kumulativen, grenzüberschreitenden, kurzfristigen, mittelfristigen und lang-
fristigen, ständigen und vorübergehenden sowie positiven und negativen Auswirkungen 
der geplanten Vorhaben erstrecken.  

Die Beschreibung nach Halbsatz 2 soll zudem den auf Ebene der Europäischen Union 
oder auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzzielen 
Rechnung tragen. 
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 c) eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder soweit mög-
lich ausgeglichen werden sollen, sowie gegebenenfalls geplante Überwachungsmaß-
nahmen. In dieser Beschreibung ist zu erläutern, inwieweit erhebliche nachteilige 
Auswirkungen auf die Umwelt vermeiden, verhindert, verringert oder ausgeglichen 
werden, wobei sowohl die Bauphase als auch die Betriebsphase abzudecken ist; 

d) in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und der 
räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind, und die Angabe 
der wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl; 

e) eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 
Nummer 7 Buchstabe j; zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen können die vorhan-
denen Ergebnisse anderer rechtlich vorgeschriebener Prüfungen genutzt werden; so-
weit angemessen, sollte diese Beschreibung Maßnahmen zur Verhinderung oder 
Verminderung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen solcher Ereignisse auf die 
Umwelt sowie Einzelheiten in Bezug auf die Bereitschafts- und vorgesehenen Be-
kämpfungsmaßnahmen für derartige Krisenfälle erfassen; 

 3. zusätzliche Angaben: 

a) eine Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfah-
ren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusam-
menstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel technische Lücken oder 
fehlende Kenntnisse. 

b) Eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 
Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt, 

c) eine allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben nach 
dieser Anlage, 

d) eine Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen Beschreibungen 
und Bewertungen herangezogen wurden. 

 Ergänzend erfolgen Festlegungen, in welcher Form die weiteren Teilaspekte der Umwelt-
prüfung, wie z.B. die naturschutzrechtliche Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung, FFH ï Vor-
prüfung und/oder FFH ï Verträglichkeitsprüfung, die Lage des Plangebiets in Schutzge-
bieten, die mögliche Beeinträchtigung von § 30 BNatSchG Biotopen, die Einarbeitung gut-
achterlicher Einschätzungen und Prüfungen zum Artenschutz sowie die Erarbeitung von 
grünplanerischen Festsetzungen, für die die Übernahme in den Bebauungsplan erfolgen 
soll. 
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2 Allgemeine Festlegungen zur Vorgehensweise, Methodik und 
Detaillierungsgrad 

2.1 Abstimmungsvorlage zur integrativen Bearbeitung von Umweltprü-
fung, Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung und Grünordnung  

Zweck der Um-
weltprüfung 

Ein wesentlicher Aspekt bei der Einführung der Umweltprüfung war neben der verstärkten 
Berücksichtigung der umweltschützenden Belange auch die Bündelung der verschiede-
nen Teilbearbeitungsgebiete wie der naturschutzrechtlichen Eingriffs- Ausgleichsbilan-
zierung, der Grünordnungsplanung oder falls erforderlich einer FFH ï Vorprüfung bzw. 
der FFH ï Verträglichkeitsprüfung.  

 Umweltprüfungen umfassen nach § 3 UVPG die Ermittlung, Beschreibung und Bewer-
tung der erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens oder eines Plans oder Programms 
auf die Schutzgüter. Sie dienen einer wirksamen Umweltvorsorge nach Maßgabe der 
geltenden Gesetze und werden nach einheitlichen Grundsätzen sowie unter Beteiligung 
der Öffentlichkeit durchgeführt.  

 

allgemeine Vor-
gehensweise 

Die eigentliche Umweltprüfung wird hinsichtlich der Eingriffs- Ausgleichsregelung nach 
§§ 15 bis 16 NatSchG und BNatSchG, der artenschutzrechtlichen Belange gemäß § 44 
BNatSchG sowie der grünplanerischen Festsetzungen (z.B. Pflanzgebote, Pflanzbindun-
gen) ergänzt.  

Ferner werden die ggf. im Scoping- Verfahren vorgeschlagenen gutachterlichen Unter-
suchungen z.B. zum Baugrund, zu Lärm- oder Luftemissionen oder sonstigen Sachver-
halten mitberücksichtigt. 

 

Umweltprüfung 
in der Bauleitpla-
nung  

 

Nach § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c findet die Umweltprüfung statt, indem die voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens ermittelt und in 
einem ĂUmweltberichtñ beschrieben und bewertet werden. Die Bestandteile des Umwelt-
berichtes sind der Anlage 1 BauGB bzw. § 40 UVPG zu entnehmen. 

 

Eingriffs- und 
Ausgleichs-bi-
lanzierung 

Da sich die naturschutzrechtliche Eingriffs- Ausgleichsregelung auf die Schutzgüter 
Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaft beschränkt, erfolgt in den 
Kapiteln zu diesen Schutzgütern auch die naturschutzrechtliche Eingriffs-/ Ausgleichbi-
lanzierung.  

Die Bewertung von Eingriffen in den Naturhaushalt erfolgt in Anlehnung an die Ökokonto- 
Verordnung 2010 des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die Aner-
kennung und Anrechnung vorzeitig durchgeführter Maßnahmen zur Kompensation von 
Eingriffsfolgen. 

 

Vermeidung, Mi-
nimierung, Kom-
pensation und 
Grünordnung  

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in 
seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB bezeichneten Bestandteilen sind in der 
Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. 

Die Kompensation, Vermeidung oder Minimierung der Eingriffe erfolgt durch geeignete 
Darstellungen und Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 BauGB als Flächen oder Maß-
nahmen gemäß Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) oder Hinweise im Bauleitplan. 

Soweit dies mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der 
Raumordnung sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist, können 
die Darstellungen und Festsetzungen auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs 
erfolgen.  
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 Hinsichtlich der grünordnerischen Festsetzungen/ Kompensationsmaßnahmen erfolgen 
in einem gesonderten Kapitel die Auflistung der aus Umweltsicht erforderlichen Festset-
zungen sowie deren textliche Konkretisierung. Die zeichnerische Darstellung erfolgt im 
eigentlichen Bebauungsplan und wird zwischen dem Städteplaner und dem Umweltgut-
achter entsprechend abgestimmt. 

Gemäß § 17 Abs. 6 und 11 BNatSchG und §18 BNatSchG sind die festgelegten Aus-
gleichsmaßnahmen ins Kompensationsverzeichnis der Naturschutzbehörde einzutragen. 

 

Überwachung Nach § 28 Abs. 2 UVPG bzw. Anlage 1 BauGB (zu § 2 Absatz 4 und den §§ 2a und 4c 
BauGB) kann durch die zuständige Behörde eine durch den Vorhabenträger veranlasste 
Überwachung nachteiliger, schwer vorhersehbarer Umweltauswirkungen verlangt wer-
den. Die Überwachung kann sich auf die Einhaltung von Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen oder die Wirksamkeit von Ausgleichs-, Kompensations- oder Ersatz-
maßnahmen beziehen.  

Die systematische Erfassung, Messung, Beobachtung oder Überwachung über einen be-
stimmten Zeitraum wird als ĂMonitoringñ bezeichnet.  

 

Natura 2000 Sofern im Vorhabenbereich Natura 2000 Gebiete vorhanden und betroffen sind, muss 
die Integration einer FFH ï Vorprüfung bzw. FFH ï Verträglichkeitsuntersuchung nach  
§ 34 BNatSchG und § 38 NatSchG erfolgen.  

 

 

2.2 Allgemeine Methodik 

Vorbemerkung Die Bestandteile des Umweltberichtes sind der Anlage 1 BauGB bzw. § 40 UVPG zu 
entnehmen.  

 

Planvorhaben Das Planvorhaben soll in einer Kurzdarstellung bzgl. des Inhalts und der Ziele sowie der 
Beziehung zu anderen relevanten Vorhaben einleitend beschrieben werden. Ebenfalls 
muss dargestellt werden, dass die geltenden Ziele des Umweltschutzes und die Art der 
der Anwendung zur Erreichbarkeit dieser Zielsetzung bei der Ausarbeitung des Plans 
berücksichtigt wurden.  

 

Bestandserfas-
sung 

Ziel ist die Erfassung eines Basisszenarios des derzeitigen Umweltzustandes der Um-
weltmerkmale, welche voraussichtlich durch das Planvorhaben beeinträchtigt werden. 

Für die abzuprüfenden Schutzgüter erfolgt im Plangebiet und falls erforderlich (z.B. 
Schutzgüter Grundwasser oder Klima/Luft) auch über das Plangebiet hinaus eine Be-
standserfassung der örtlichen Ausprägung der Schutzgüter.  

Hierzu erfolgen Kartierungen und Begehungen des Geländes sowie die Auswertung der 
vorliegenden Datengrundlagen zu den Standortbegebenheiten sowie die Berücksichti-
gung von Umweltproblemen, welche sich auf ökologisch empfindliche Gebiete wie 
Schutzgebiete, Parks oder besonders geschützte Lebensräume nach BNatSchG und 
NatSchG beziehen. Neben der Erfassung der schutzgutbezogenen Fakten erfolgt auch 
die Erfassung der ggf. vorhandenen Vorbelastungen für das jeweilige Schutzgut.  

 

Bestandsbewer-
tung 

Die Bestandsbewertung gliedert sich in zwei Teilschritte, die Bewertung der Bedeutung 
unter Berücksichtigung der vorhandenen Vorbelastung sowie die Abschätzung der  
Empfindlichkeit der Schutzgüter gegenüber den zu erwartenden Beeinträchtigungsfakto-
ren.  
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 Sowohl bei der Bewertung der Bedeutung sowie bei der Bewertung der Empfindlichkeit 
wird ein 4 ï stufiger Bewertungsrahmen (unerheblich < gering < mittel < hoch) als aus-
reichend erachtet.  

Grundlagen der Bewertung bilden einschlägige Umweltqualitätsziele aus gesetzlichen 
Vorgaben (z.B. Naturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz) und Vorgaben aus übergeord-
neten Planungen (z.B. Regionalplan, Flächennutzungsplan). 

Die eigentliche Bewertung erfolgt über verbalïargumentative Ansätze, wie sie im Rah-
men der Umweltverträglichkeitsprüfung seit längerem angewandt werden. Detaillierte 
methodische Ansätze können dem Handbuch der UVP (BUNGE/STORM 2005; Erich 
Schmidt Verlag) entnommen werden.  

 

Prognose von 
Auswirkungen 

Nach der Bestandserfassung und ïbewertung erfolgt für die einzelnen Schutzgüter die 
Prognose der Auswirkungen. Hierbei erfolgt die verbalïargumentative Verknüpfung der 
zu erwartenden Beeinträchtigungsfaktoren, getrennt nach baubedingten, anlagebeding-
ten und betriebsbedingten Beeinträchtigungen und deren Stärke mit der in der Bestand-
serfassung ermittelten Bedeutung und Empfindlichkeit der Schutzgüter. 

In der Umweltprüfung ist neben der Darstellung der Auswirkungen durch die Planung 
auch eine Prognose hinsichtlich der Umweltentwicklung ohne Durchführung der Planung 
zu erstellen. 

Hinsichtlich der darzustellenden Beeinträchtigungen erfolgt die Bewertung in einer 4 ï 
stufigen Skala (unerheblich < gering < mittel < hoch).  

Elemente der Planung, welche bereits im tatsächlichen Bestand enthalten sind, ebenfalls 
wie die abzubrechenden Elemente eindeutig darzustellen. Die Nutzung natürlicher Res-
sourcen ist zu beschreiben und wenn möglich nachhaltig zur Verfügung zu stellen. Emis-
sionen von Schadstoffen, Erschütterungen, Licht, Wärme oder Strahlung sowie die Prog-
nose von Abfallerzeugnissen, sowie Risiken für Menschliche Gesundheit, das kulturelle 
Erbe oder die Umwelt sollen berücksichtigt werden. 

 Einflüsse auf den Klimawandel durch Treibhausgase oder kumulierende Auswirkungen 
benachbarter Plangebiete müssen ebenfalls beschrieben werden.  

Insgesamt soll eine Beschreibung der direkten, etwaigen indirekten, sekundären, kumu-
lativen, grenzüberschreitenden, kurz-/ mittel- und langfristigen, ständigen und vorüberge-
henden positiven und negativen Auswirkungen auf kommunaler, landes-/ bundes-/ und 
europaweiter Ebene erfolgen. 

Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten 
sind, zum Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse sind im Text darzustel-
len. 

 

Alternativen Sofern sich bei der Planung Alternativen ergeben, werden deren Auswirkungen in der 
entsprechenden Tiefenschärfe untersucht und die Varianten miteinander verglichen.  

 

Im vorliegenden Fall sind Alternativstandorte jedoch nicht zielführend, da sich das Be-
standareal bereits auf der Fläche befindet. Alternativen wurden jedoch bezüglich der 
Lage des Planungsbereiches innerhalb der Grundstücke der Firma Lignotrend und der 
Baufenster geprüft. Hierbei wurde insbesondere auf Gewässerrandstreifen und Mähwie-
senbereiche geachtet.  

 

Vermeidung und 
Minimierung; 
Kompensation 

In der Regel werden bei den ersten Konzeptionen für einen Bebauungsplan bereits Maß-
nahmen zur Vermeidung und Minimierung berücksichtigt. Darüber hinaus sind in der Um-
weltprüfung die weiterhin möglichen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen darzu-
stellen und ggf. im Rahmen von grünordnerischen Festsetzungen für die Übernahme in 
den Bebauungsplan aufzubereiten.  
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naturschutz-
rechtliche Ein-
griffs- Aus-
gleichs Bilanzie-
rung 

Die naturschutzrechtliche Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung erfolgt nur für die im Na-
turschutzgesetzt genannten Schutzgüter des Naturhaushaltes Pflanzen und Tiere, Bo-
den, Wasser, Klima/Luft und Landschaft. Die in der Umweltprüfung weiterhin abzuarbei-
tenden Sachverhaltes wie Gesundheit des Menschen, Verwendung von Energie usw. 
werden in diesem Zusammenhang nicht bilanziert.  

Im Rahmen einer naturschutzrechtlichen Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wird zu-
nächst ebenfalls über eine verbal- argumentative Verknüpfung der Eingriffe im Zusam-
menhang mit Fläche, Schwere und Komplexität der Auswirkungen der Bedarf der für das 
jeweilige Schutzgut erforderlichen Kompensationsmaßnahmen ermittelt.  

In einem zweiten Schritt werden die im Plangebiet selbst oder außerhalb des Plangebie-
tes vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen dargestellt, beschrieben sowie der mög-
liche Kompensationsgrad bestimmt. In wie weit hierbei eine vollständige Kompensation 
der Eingriffe angestrebt und umgesetzt wird, ist wie bisher Gegenstand der Abwägung 
durch den Gemeinderat.  

Zur Bestimmung des Kompensationsbedarfs für beseitigte Biotoptypen wird auf den Bio-
typenschl¿ssel der LUBW 2016 zur¿ckgegriffen. Im Hinblick auf das Schutzgut ĂBodenñ 
werden die Aussagen in Anlehnung an die Arbeitshilfe des Umweltministeriums Baden-
Württemberg getroffen. 

 

Monitoring Nach der Realisierung des Bebauungsplanes wird neben der Überwachung der prognos-
tizierten Auswirkungen auch eine Überprüfung der umgesetzten Vermeidungs-, Minimie-
rungs- und Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Im Text erfolgen Angaben zum je-
weils zweckmäßig durchzuführenden Monitoring. 

 

Darstellung der 
Ergebnisse 

Abschließend soll eine allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen An-
gaben der Umweltprüfung erfolgen. 

 

 

2.3 Quellenverzeichnis Bewertungs- und Datengrundlagen / Detaillie-
rungsgrad 

Datengrund-la-
gen 

Im Zuge der Ermittlung der Datengrundlagen werden alle dem Verfasser bekannten und 
für das Vorhaben relevanten Datengrundlagen in Form von Gutachten, Plänen, Literatur, 
Gesetze usw. aufgelistet.  

Bewertungs-
grundlagen  

Als Bewertungsgrundlagen dienen im Wesentlichen die nachfolgend aufgeführten Ge-
setze und Richtlinien. 

ü Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG vom 29.07.2002, zuletzt geändert am 15. Sep-
tember 2017 

ü Gesetz des Landes Baden- Württemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der 
Landschaft, Naturschutzgesetz NatSchG vom 23. 07.2015, zuletzt geändert am 21. 
November 2017 

ü Baugesetzbuch BauGB vom 23.06.1960, in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3.November 2017 

ü Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke, Baunutzungsverordnung 
BauNVO vom 26.06.1962, aktuelle Fassung vom 21. November 2017 

ü Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung UVPG vom 12.02.1990, zuletzt geän-
dert am 24. Februar 2010 

ü Raumordnungsgesetz ROG vom 22.12.2008, zuletzt geändert am 20. Juli 2017 

ü Raumordnungsverordnung (RoV) vom 13.12.1990, zuletzt geändert am 24. Februar 
2012 
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 ü Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von 
Altlasten, Bundes- Bodenschutzgesetz BBodSchG vom 17.03.1998, zuletzt geändert 
am 27. September 2017 

ü Gesetz zur Ausführung des Bundes- Bodenschutzgesetzes, Landes- Bodenschutz- 
und Altlastengesetz LBodSchAG vom 14.12.2004, zuletzt geändert am 17. Dezem-
ber 2009 

ü Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts, Wasserhaushaltsgesetz WHG vom 
31.07.2009, zuletzt geändert am 18. Juli 2017 

ü Wassergesetz für Baden- Württemberg vom 3.12.2013 

ü Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-
gen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge, Bundes- Immissions-
schutzgesetz BImSchG vom 15.03.2014, zuletzt geändert am 18. Juli 2017 

ü Erste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz (Tech-
nische Anleitung zur Einhaltung der Luft- TA Luft) in der Fassung vom 24. Juni 2002.  

ü DIN 18 005 Schallschutz im Städtebau vom Mai 1987, Stand Juli 2002 

ü 16. BImSchV; Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990, geändert am 18. 
Dezember 2014 

ü Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale, Denkmalschutzgesetz- DSchG vom 
6.12.1983, zuletzt geändert am 23. Februar 2017 

ü Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren 
schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhe-
bung der Richtlinie 96/82/EG, 30. November 2016  

 
 Übergeordnete Planungen zur Umwelt 

ü Regionalverband Hochrhein-Bodensee, Landschaftsrahmenplan Hochrhein-Boden-
see vom 20. März 2017 

ü Regionalverband Hochrhein-Bodensee, Regionalplan 2000 vom 10. April 1998 

ü Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands St. Blasien, Teilraum I-
bach (Stand: 05.05.2006) 

ü ĂGeneralwildwegeplan LUBW Daten und Kartenserver (abgerufen Nov 2018) 

 

 Bewertungsmaterialien 

ü Bewertung der Biotoptypen Baden-Württembergs zur Bestimmung des Kompensati-
onsbedarfs gemäß der Kartieranleitung für Offenland- Biotope BW, Landesanstalt für 
Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden- Württemberg LUBW, Stand September 
2017 

ü Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, Umweltminis-
terium Baden-Württemberg (Dez. 2012), Arbeitshilfe  

 ü Ökokonto-Verordnung (Stand: 19.Dez., 2010), Gesetzblatt für Baden-Württemberg, 
Nr.23 (ISSN 0174-478 X).  

ü Die Wasserrahmenrichtlinie, Deutschlands Gewässer 2015, Umweltbundesamt, 
Stand September 2016 

ü Artenschutzrechtliches Gutachten/ Artenschutzrechtliche Einschätzung zum Umwelt-
bericht  

ü Kartierung Biotoptypen im Gelände 

 
digital abge-
fragte Daten-
grundlagen 

Zur Bewertung des Basisszenarios werden bei der Bearbeitung der Umweltprüfung die 
folgenden digitalen Abfragen berücksichtigt bzw. ausgewertet. 
 
ü Daten- und Kartendienst Landesanstalt für Umwelt Baden- Württemberg 

- Solarpotential auf Dachfläche 
- Emissionskataster 
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 - Immissionsvorbelastung 
- Biotope nach NatSchG und LWaldG 
- FFH- Mähwiesen 
- Landschaft und Siedlung 
- Landschaftsschutzgebiete 
- Natura 2000 
- Naturparks 
- Naturschutzgebiete 
- Potentiell natürliche Vegetation  
- Waldschutzgebiete 
- Hydrogeologische Einheit 
- Hochwassergefahrenkarte 
- Oberflächengewässer 
- Quellschutzgebiet 
- Überschwemmungsgebiete 
- Wasserschutzgebiete 

 
ü Kartenviewer Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau:  

- Geologische Karte 50 
- Bodenkarte 50 

ü Bodenkundliche EinheitenGeodaten-Kartenviewer Landesamt für Geologie, Roh-
stoffe und Bergbau:  
- Geologische Karte 50 
- Bodenkarte 50 
- Bodenkundliche Einheiten 

ü Geoportal Baden- Württemberg, Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung 
ü Informationssystem Zielartenkonzept Baden- Württemberg (ZAK) 
ü Landesweite Artenkartierung Baden- Württemberg (LAK) 
ü Lokalklimaabfrage climate-data.org 
ü Bürger- Geoportale (allgemein) 
 

Literaturver-
zeichnis 

BALLA, S.: Bewertung und Berücksichtigung von Umweltauswirkungen nach § 12 UVPG 
in Planfeststellungsverfahren, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2003 

BECKERT, C., FABRICIUS, S.: TA Lärm, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
mit Erläuterungen, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2. Auflage 2002  

BLESSING, M. & SCHARMER, E.: Der Artenschutz im Bebauungsplanverfahren, W. Kohl-
hammer Verlag Stuttgart, 2. Auflage 2013  

BRINKMANN, J.: Monitoring und Controlling einer nachhaltigen Raumentwicklung, Indika-
toren als Werkzeuge im Planungsprozess, Dortmunder Vertrieb für Bau- und Planungs-
literatur, 2004 

GASSNER, E. & WINKELBRANDT, A.: UVP Rechtliche und fachliche Anleitung für die Um-
weltverträglichkeitsprüfung. C.F. Müller Verlag Heidelberg, 4. Auflage 2005  

GELLERMANN, M. & SCHREIBER, M.: Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen in staatli-
chen Planungs- und Zulassungsverfahren, Leitfaden für die Praxis, Springer Verlag, 
Berlin- Heidelberg 2007  

JACOBY, C.: Die Strategische Umweltprüfung (SUP) in der Raumplanung, Instrumente, 
Methoden und Rechtsgrundlagen für die Bewertung von Standortalternativen in der 
Stadt- und Regionalplanung, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2000 

KAULE, G.: Arten- und Biotopschutz, Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart 1986  

KRATSCH, D. & SCHUMACHER, J.: Naturschutzrecht, Ein Leitfaden für die Praxis, Erich 
Schmidt Verlag, Berlin 2005  

MICHEL- FABIAN, P.: Werte in der Umweltplanung, Ethische Dimensionen und Lösungen 
am Beispiel der UVS, Dortmunder Vertrieb für Bau- und Planungsliteratur, 2003 

REITER, S. & SURBURG, U.: UVP + SUP in der Planungspraxis, Die neue Gesetzeslage 
und erste Anwendungsbeispiele, Dortmunder Vertrieb für Bau- und Planungsliteratur, 
2004 
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 SCHRÖDTER, W., HABERMANN- NIEßE, K. & LEHMBERG, F.: Umweltbericht in der Bauleit-
planung, Arbeitshilfe zu den Auswirkungen des EAG Bau 2004 auf die Aufstellung von 
Bauleitplänen. vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V., Ver-
lag Deutsches Volksheimstättenwerk, 1. Auflage, September 2004 

SINNER, W. GASSNER, U, & HARTLIK, J.: Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), Strategi-
sche Umweltprüfung (SUP), Bearbeitung umweltrechtlicher Praxisfälle, Erläuterungs-
werk, Kommunal- und Schulverlag Wiesbaden, 9. Nachlieferung Juli 2016  

STORM, P.- C.: Umweltrecht, Einführung, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2002  

TRAUTNER, J. ET AL.: Geschützte Arten in Planungs- und Zulassungsverfahren, Books 
on Demand, Norderstedt, Juni 2006 

UVP- GESELLSCHAFT E.V., AG MENSCHLICHE GESUNDHEIT, HARTLIK, J. ET. AL.: Leitlinien 
Schutzgut Menschliche Gesundheit, Für eine wirksame Gesundheitsfolgenabschätzung 
in Planungsprozessen und Zulassungsverfahren, Selbstverlag, 1.Auflage Juni 2014 

FORST BW (HRSG): Alt- und Totholzkonzept Baden-Württemberg. 44 Seiten, Stuttgart. 
(2017) 

MERKBLÄTTER DER FORSTLICHEN VERSUCHS- UND FORSCHUNGSANSTALT BADEN-
WÜRTTEMBERG: Lebensraum Waldrand Schutz und Gestaltung NR 48 1996 

LANDWIRTSCHAFTLICHES ZENTRUM FÜR RINDERHALTUNG, GRÜNLANDWIRTSCHAFT, 
MILCHWIRTSCHAFT, WILD UND FISCHEREI: Infoblatt Natura 2000 Wie bewirtschafte ich eine 
FFH-Wiese? Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Kernerplatz 10, 
70182 Stuttgart 2016 

 

Detaillierungs-
grad  

Die Empfehlungen zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung richten sich 
nach den Zielen ĂVermeidung ¿berschieÇender Untersuchungenñ sowie der ĂVermeidung 
von Doppelpr¿fungenñ aus. Hier werden die Mºglichkeiten zur Nutzung vorhandener In-
formationsquellen und zur Abschichtung zwischen den verschiedenen Planungsebenen 
vorgestellt.  

Eine Festlegung des Detaillierungsgrades der Untersuchungen ist erst nach einer mög-
lichst vollständigen Bestandserfassung, Auswertung der vorhandenen Datengrundlagen 
sowie Abschätzung der zu erwartenden Eingriffe sinnvoll.  

Die Festlegung des Detaillierungsgrades erfolgt deshalb im Rahmen der Beschreibungen 
und Darstellungen der einzelnen Schutzgüter sowie unter Berücksichtigung der Ergeb-
nisse des Scoping bzw. der Konsultation der Träger Öffentlicher Belange im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung.  

 

 

2.4 Ziele des Umweltschutzes  

Vorbemerkung Die nachfolgend dargestellten Ziele des Umweltschutzes werden den entsprechenden 
Fachgesetzen entnommen. Hierbei werden jedoch nur die allgemeinen Ziele und formu-
lierten Grundsätze dargestellt.  

 

 

2.4.1 Ziele der Fachgesetze 

Schutzgut Mensch 

BauGB Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes sowie der Freizeit und Erholung 
bei der Aufstellung der Bauleitpläne, insbesondere die Vermeidung von Emissionen 

BImSchG 
TA Luft 
VDI Richtlinie 

Schutz des Menschen, der Tiere und der Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der At-
mosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Im-
missionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefah-
ren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen), 
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TA Lärm Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Geräusche sowie deren Vorsorge 

DIN 18 005 

16. BImSchV 

Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse für die Bevölkerung ist ein ausrei-
chender Schallschutz notwendig, dessen Verringerung insbesondere am Entste-
hungsort, aber auch durch städtebauliche Maßnahmen in Form von Lärmvorsorge und 
ïminderung bewirkt werden soll.  

LAI Freizeit Lärm 
Richtlinie 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor Freizeitlärm 

Geruchs-/ Immis-
sionsrichtlinie  

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor Geruchsimmissionen, insbeson-
dere landwirtschaftlicher Art.  

BNatSchG / 
LNatSchG 

Zur Sicherung der Lebensgrundlage wird auch die Erholung in Natur und Landschaft 
herausgestellt.  

UNESCO Biosphä-
renreservat 

Interdisziplinärer Ansatz den Menschen als Bestandteil der Biosphäre in den Vorder-
grund zwischen gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Fragestellungen 
unter Berücksichtigung der Zielsetzung Natur- und Landschaftsschutz im Rahmen ei-
ner nachhaltigen Entwicklung zu stellen. 

Naturpark nach 
§27 BNatSchG 

Einheitliche Entwicklung und Pflege eines Naturraums oder einer Landschaft unter 
Berücksichtigung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten im Einklang mit nachhal-
tigem Tourismus und Landnutzung 

LWaldG Sicherung, Erhalt oder Erneuerung der ungestörten natürlichen Entwicklung einer 
Waldgesellschaft mit ihren Tier- und Pflanzenarten.  

WHG Schutz von Gewässern als Bestandteil als Lebensgrundlage des Menschen. 

 

 

Schutzgut Tiere und Pflanzen  

BNatSchG / 
LNatSchG 

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen 
des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten 
und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und wiederher-
zustellen, dass  

ü die Leistungs- und Regenerationsfähigkeit des Naturhaushaltes, 

ü die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,  

ü die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensräume sowie 

ü die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Land-
schaft  

auf Dauer gesichert sind.   

Des Weiteren sind die Belange des Arten- und Biotopschutzes zu berücksichtigen.  

BauGB Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des Umweltschut-
zes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere  

ü die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Klima, Luft und das Wir-
kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt so-
wie 

ü die Vermeidung und der Ausgleich von erheblichen Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes sowie der Leistungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
haltes in seinen Bestandteilen  

ü die Biologische Vielfalt  

zu berücksichtigen 

  



Kunz Gala Plan  Scopingpapier Umweltbericht Vorentwurf  
Am Schlipf 6 Bebauungsplan ĂIbacher Sªgeñ 
79674 Todtnauberg Gemeinde Ibach, Gemarkung Ibach 
 

 14 

 

FFH ï Richtlinie 

VogelSchRL 

Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen. Schutz und Erhaltung sämtlicher wildlebender, 
heimischer Vogelarten und ihrer Lebensräume 

Rote Listen  Information der Öffentlichkeit über en Gefährdungsgrad einzelner Arten bzw. Biotopty-
pen und Entscheidungs- und Argumentationshilfe zur Bewertung von Sachverhalten 
im Rahmen der Umweltprüfung 

WHG Schutz von Gewässern als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. 

UNESCO Biosphä-
renreservat 

Interdisziplinärer Ansatz den Menschen als Bestandteil der Biosphäre in den Vorder-
grund zwischen gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Fragestellungen 
unter Berücksichtigung der Zielsetzung Natur- und Landschaftsschutz im Rahmen ei-
ner nachhaltigen Entwicklung zu stellen. 

 

Schutzgut Boden 

BBodSchG, 
LBodSchG,  
Bodenschutzver-
ordnung 

Ziel der Bodenschutzgesetze ist:  

der langfristige Schutz oder die Wiederherstellung des Bodens hinsichtlich seiner Funk-
tionen im Naturhaushalt, insbesondere als  

ü Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen und Bo-
denorganismen,  

o Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläu-
fen, 

o Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf 
Grund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften (insbeson-
dere Grundwasserschutz), 

o Archiv für Natur- und Kulturgeschichte, 

o Nutzungsfunktion als Rohstofflagerstätte, Fläche für Siedlung und Erho-
lung, Standort für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung sowie für sons-
tige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und Entsor-
gung, 

o Standort für Rohstofflagerstädten, land- und forstwirtschaftliche sowie sied-
lungsbezogene und öffentliche Nutzungen.  

ü der Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen 

ü Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen 
und Handhabung mit Verdachtsflächen mit Abfall- oder Altablagerungen 

ü Förderung und Sanierung schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten so-
wie dadurch verursachter Gewässerverunreinigungen 

BauGB Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden durch Wiedernutzbarma-
chung von Flächen, Nachverdichtung und Innenentwicklung zur Verringerung zusätzli-
cher Inanspruchnahme von Böden. Außerdem dürfen landwirtschaftlich, als Wald oder 
für Wohnungszwecke genutzte Flächen nur im notwendigen Ausmaß für andere Nut-
zungen in Anspruch genommen werden. Zusätzliche Anforderungen entstehen im 
Weiteren durch Kennzeichnungspflicht für erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen 
belastete Böden.  
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Schutzgut Wasser 

Wasserhaushalts-
gesetz 

Landeswasserge-
setz 

 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen und deren Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit und zur 
Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigungen ihrer Ökologischen Funktionen.  

Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchti-
gungen und die sparsame Verwendung des Wassers sowie die Bewirtschaftung von 
Gewässern.  

Sicherung des Grundwassers in seiner Qualität und Quantität vor Erheblichen Beein-
trächtigungen als Lebensgrundlage für den Menschen, Tiere und Pflanzen. 

Europäische Was-
serrahmenrichtli-
nie (WRRL) 

Sicherung und Wiederherstellung der ökologischen Funktionsfähigkeit von Oberflä-
chengewässern und des guten Zustandes des Grundwassers von Gewässersystemen 
und Einzugsgebieten unter gesamtheitlicher Betrachtung als Ökosystem.  

Wasser- und 
Quellschutzge-
biete 

Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung in Baden- Württemberg aus Grund-, 
Oberflächen- und Quellwassern 

LWaldG Sicherung und Schutz von Grund- und Oberflächenwasser, Wasservorräte sowie Re-
gulierung des Wasserhaushaltes durch Ausweisung von Schutzwäldern, Schutz vor 
Wassererosion.  

BNatSchG 

LNatSchG 

Schutz, Pflege und Entwicklung von Naturhaushalt und Landschaft zur Sicherung der 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes (und damit auch der hydrologischen Verhält-
nisse) als Lebensgrundlage für den Menschen, Tiere und Pflanzen  

Baugesetzbuch Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung der Bauleit-
pläne sowie Berücksichtigung von wirtschaftlichen Belangen bei den Regelungen zu 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Berücksichtigung der Belange der Was-
serwirtschaft, sowie der Flächen für Hochwasserschutz und Wasserrückhaltung. 

 

Schutzgut Klima / Luft 

Bundesimmissi-
ons-schutzgesetz 
incl. der Verord-
nungen  

 

Schutz des Menschen, der Tiere und der Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der At-
mosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Im-
missionen) zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen (Gefah-
ren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen) vorzubeugen.  

TA Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen und der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu 
erreichen. 

BNatSchG 

LNatSchG 

Schutz, Pflege und Entwicklung von Naturhaushalt und Landschaft zur Sicherung der 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes (und damit auch der klimatischen Verhält-
nisse) als Lebensgrundlage für den Menschen, Tiere und Pflanzen  

Baugesetzbuch Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung der Bauleit-
pläne sowie Berücksichtigung des Klimaschutzes sowie Darstellung klimaschutzrele-
vanter Instrumente. 

Berücksichtigung von baulichen und technischen Maßnahmen, die der Vermeidung 
oder Minderung der Folgen von Störfällen dienen bei der Errichtung, Änderung oder 
Nutzungsänderung/ -intensität von Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen in 
der Nachbarschaft von Betriebsbereichen nach § 3 Absatz 5a des BImSchG. 

LWaldG Sicherung der Frischluftzufuhr für Siedlungen, Abwehr der durch Emissionen bedingte 
Gefahren, Nachteile und Belästigungen. Sicherung und Schutz von Grund- und Ober-
flächenwasser, Wasservorräte sowie Regulierung des Wasserhaushaltes durch Aus-
weisung von Schutzwäldern, Schutz vor Wassererosion.  
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Schutzgut Landschaft 

BNatSchG 

LNatSchG  

Schutz, Pflege und Entwicklung und ggfs. Wiederherstellung der Landschaft aufgrund 
ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung 
für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich zur dauer-
haften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von 
Natur und Landschaft.  

Landschafts-
schutzgebiet nach 
§26 BNatSchG 

Erhalt, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit 
der Naturgüter, einschließlich des Schutzes von Lebensstätten und Lebensräumen 
bestimmter Arten. Erhalt der Vielfalt, Eigenart und Schönheit bzw. der besonderen kul-
turhistorischen Bedeutung der Landschaft. Bewahrung von Erholungsgebieten von be-
sonderer Bedeutung. 

Naturpark nach 
§27 BNatSchG 

Einheitliche Entwicklung und Pflege eines Naturraums oder einer Landschaft unter 
Berücksichtigung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten im Einklang mit nachhal-
tigem Tourismus und Landnutzung 

Naturdenkmäler 
nach §28 
BNatSchG 

Erhalt und Schutz von Einzelschöpfungen in der Natur aus wissenschaftlichen, natur-
geschichtlichen oder landeskundlichen Gründen bzw. wegen ihrer Seltenheit, Eigenart 
oder Schönheit. 

UNESCO Biosphä-
renreservat 

Interdisziplinärer Ansatz den Menschen als Bestandteil der Biosphäre in den Vorder-
grund zwischen gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Fragestellungen 
unter Berücksichtigung der Zielsetzung Natur- und Landschaftsschutz im Rahmen ei-
ner nachhaltigen Entwicklung zu stellen. 

Baugesetzbuch Erhaltung und Entwicklung des Orts- und Landschaftsbildes im Rahmen der Bauleit-
planung. Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen. Landschaftspläne oder sonstige Grünpläne sind ebenfalls im Rahmen 
der Bauleitplanung darzustellen und zu berücksichtigen. 

 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

DSchG  

BNatSchG 

Erhaltung historischer Kulturlandschaften und ïlandschaftsteilen von besonderer cha-
rakteristischen Eigenart sowie der Umgebung schützenswerter oder geschützter Kul-
tur, Bau- und Bodendenkmälern sowie der Denkmäler selbst.  

Naturdenkmäler 
nach §28 
BNatSchG 

Erhalt und Schutz von Einzelschöpfungen in der Natur aus wissenschaftlichen, natur-
geschichtlichen oder landeskundlichen Gründen bzw. wegen ihrer Seltenheit, Eigenart 
oder Schönheit. 

Baugesetzbuch Erhaltung von Kultur- und Sachgütern im Rahmen der Orts- und Landschaftsbilderhal-
tung und -entwicklung.  

 

Biologische Vielfalt 

BNatSchG Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Le-
ben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generati-
onen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass die biologische 
Vielfalt auf Dauer gesichert ist.  

BNatSchG nach 
§44 Besonderer 
Artenschutz 

Berücksichtigung der Einhaltung der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG. 

FFH ï Richtlinie 

VogelSchRL 

Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen sowie Schutz und Erhaltung sämtlicher wildle-
bender, heimischer Vogelarten und ihrer Lebensräume auf nationaler und europäi-
scher Rechtsgrundlage. 
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Rote Listen  Information der Öffentlichkeit über en Gefährdungsgrad einzelner Arten bzw. Biotopty-
pen und Entscheidungs- und Argumentationshilfe zur Bewertung von Sachverhalten 
im Rahmen der Umweltprüfung 

WHG Schutz von Gewässern als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. 

Baugesetzbuch Erhaltung und Schutz der biologischen Vielfalt durch die Berücksichtigung der Be-
lange des Umweltschutzes bzw. die durch die Eingriffe verursachten Auswirkungen. 

 

 

Natürliche Ressourcen 

BNatSchG Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Le-
ben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generati-
onen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass die biologische 
Vielfalt auf Dauer gesichert ist.  

Bundesimmissi-
ons-schutzgesetz 
incl. der Verord-
nungen  

 

Schutz des Menschen, der Tiere und der Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der At-
mosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Im-
missionen) zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen (Gefah-
ren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen) vorzubeugen.  

Baugesetzbuch Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung; 
die Beschreibung der potentiellen Auswirkung während der Bau- und Betriebsphase 
unter Berücksichtigung der Nutzung und der nachhaltigen Verfügbarkeit natürlicher 
Ressourcen. 

Wasserhaushalts-
gesetz 

Landeswasserge-
setz 

 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen und deren Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit und zur 
Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigungen ihrer Ökologischen Funktionen.  

Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchti-
gungen und die sparsame Verwendung des Wassers sowie die Bewirtschaftung von 
Gewässern.  

Sicherung des Grundwassers in seiner Qualität und Quantität vor Erheblichen Beein-
trächtigungen als Lebensgrundlage für den Menschen, Tiere und Pflanzen. 

LWaldG Sicherung der nachhaltigen Nutzungsfunktion des Waldes. Sicherung der Frischluftzu-
fuhr für Siedlungen, Abwehr der durch Emissionen bedingte Gefahren, Nachteile und 
Belästigungen 

Sicherung und Schutz von Grund- und Oberflächenwasser, Wasservorräte sowie Re-
gulierung des Wasserhaushaltes durch Ausweisung von Schutzwäldern, Schutz vor 
Wassererosion.  

 

 

Fläche 

Raumordnungs-
gesetz ROG 

Berücksichtigung der bundes- wie rahmenrechtlichen Vorgaben zu Bedingungen, Auf-
gaben und Leitvorstellungen der Raumordnung zur ausgewogenen Gestaltung von 
Siedlungs- und Freiraumstruktur unter Beachtung der Funktionsfähigkeit des Natur-
haushaltes.  

Flächennutzungs-
plan 

Planungsinstrument zur Steuerung von städtebaulichen Entwicklungen einer Ge-
meinde durch die öffentliche Verwaltung im System der Raumordnung. 

Baugesetzbuch Erhaltung und Schutz der Fläche durch die Berücksichtigung der Belange des Um-
weltschutzes bzw. die durch die Eingriffe verursachten Auswirkungen. 

 
  



Kunz Gala Plan  Scopingpapier Umweltbericht Vorentwurf  
Am Schlipf 6 Bebauungsplan ĂIbacher Sªgeñ 
79674 Todtnauberg Gemeinde Ibach, Gemarkung Ibach 
 

 18 

 

Unfälle und Katastrophen 

Bundesimmissi-
ons-schutzge-
setz incl. der 
Verordnungen  

 

Schutz des Menschen, der Tiere und der Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der At-
mosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Im-
missionen) zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen (Gefah-
ren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen) vorzubeugen.  

LWaldG Sicherung der Erosion von rutschgefährdeten, felsigen/ steinigen Hängen und Steilhän-
gen, Verkarstungen und Flugsandböden durch standortgerechte Waldbestockung auf 
gefährdeten Standorten. 

Überschwem-
mungsflächen 

Darstellung von Hochwassergefahren- und Überflutungsflächen zur Erkennung, Vermei-
dung und Reduktion von Hochwasserrisiken.  

 

 

Emissionen, Energienutzung und Abfall 

Bundesimmissi-
ons-schutzge-
setz incl. der 
Verordnungen  

Schutz des Menschen, der Tiere und der Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der At-
mosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Im-
missionen) zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen (Gefah-
ren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen) vorzubeugen.  

TA Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen und der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu 
erreichen. 

Baugesetzbuch Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwäs-
sern sowie soweit möglich eine Angabe zu Art und Menge an Emissionen von Schad-
stoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung 
von Belästigungen und ggf. die Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima 
und Treibhausgasemission. 

Gewährleistung der Nutzung erneuerbarer Energien und sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie 

WHG Schutz von Gewässern als Nutzbares Gut durch eine nachhaltige Gewässerbewirt-
schaftung. 

 

 

2.5 Darstellung von umweltbezogenen Plänen 

Vorbemerkung Derzeit liegen für das Plangebiet über den bereits herangezogenen Grundlagen (Land-
schaftsplan) keine umweltbezogenen Pläne vor, die im Rahmen der Bauleitplanung zu 
berücksichtigen wären.  

 

 

2.5.1 Ziele der Fachplanungen 

Landesentwick-
lungsplan 

Im Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg (2002) wird der Untersuchungsraum in 
die Raumkategorie Ăländlicher Raum in engerem Sinneñ eingestuft.  

 

Regionalplan 

 

Im Regionalplan ist der Planvorhabenbereich als Ausschlussgebiet für den Abbau ober-
flächennaher Rohstoffe (ASG) ausgewiesen. Zudem grenzt südlich an den Vorhabenbe-
reich ein Gebiet für Natur- und Landespflege an.  
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Flächen-nut-
zungsplan 

Im gültigen Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands St. Blasien Teil-
raum Ibach (Stand: 05.05.2006), wird das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft 
(heutiges Betriebsgelände) und der restliche Bereich als Wald dargestellt.  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes ĂIbacher Sägeñ soll die Flªche als Sonder-
gebiet ausgewiesen werden. Eine Flächennutzungsplanänderung im Parallelverfahren ist 
erforderlich.  

 
 
Generalwildwege-
plan BW 

Östlich von Mutterslehen verläuft ein Wildtierkorridor mit internationaler Bedeutung (Gla-
serberg / Todtmoos) und Bedeutung für trockene Anspruchstypen. Durch die Realisie-
rung des Bebauungsplanes Ibacher Säge ergibt sich keine direkte Betroffenheit für den 
Wildtierkorridor.  

Abbildung 2: Auszug aus dem Flächennutzungsplan, Plangebiet rot abgegrenzt 

Abbildung 1: Auszug aus dem Regionalplan, Plangebiet rot abgegrenzt 
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2.5.2 Berücksichtigung der Fachplanung bei der Aufstellung 

Vorbemerkung  Aus der nachfolgenden vorläufigen Analyse der Umweltauswirkungen ergibt sich die Art 
und Weise, wie diese hier dargelegten Ziele berücksichtigt werden. Dabei ist festzuhal-
ten, dass die Ziele der Fachgesetze ohnehin einen bewertungsrelevanten Rahmen rein 
inhaltlicher Art darstellen, während die Zielvorgaben der Fachpläne über diesen inhaltli-
chen Rahmen hinaus auch konkrete räumlich zu berücksichtigende Festsetzungen vor-
geben. So werden beispielsweise bestimmte schutzgutspezifische Raumeinheiten (z.B. 
Biotoptypen, Bodentypen etc.) auf der Grundlage der jeweiligen gesetzlichen Vorgaben 
bewertet.  

Damit stellen die gesetzlichen und fachplanerischen Ziele innerhalb der Umweltprüfung 
den finalen Maßstab für die Frage dar, welchen Umweltauswirkungen aus ökologischer 
Sicht in die Abwägung eingestellt werden müssen.  

 

 

2.6 Schutzgebiete und geschützte Teile von Natur und Landschaft 

2.6.1 Natura 2000 

FFH-Gebiet Im geplanten Baugebiet sind unmittelbar angrenzend bzw. in geringem Umfang auch in-
nerhalb des FFH-Gebiets Flächen des FFH- Gebiets ĂOberer Hotzenwaldñ (Schutzge-
biets- Nr. 8214343) vorhanden.  

Jedoch findet sich im südlichen Plangebiet ein kleiner Teilbereich des FFH ï Gebiets in-
nerhalb des Plangebietes.  

Direkte Beeinträchtigungen für die Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets können 
aufgrund der Planungen weitestgehend außerhalb des FFH - Gebietes ausgeschlossen 
werden. Da sich das FFH gebiet jedoch unmittelbar angrenzend und zu einem kleinen Teil 
innerhalb des FFH ï Gebiet befindet, können indirekte Auswirkungen nicht ohne weiteres 
ausgeschlossen werden.  

  

Abbildung 3: Darstellung des Wildtierkorridors (lila Linie) in Relation zum Plangebiet (rot) 
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 Im geplanten Baugebiet sind ebenfalls unmittelbar angrenzend bzw. in geringem Umfang 
innerhalb des VSG-Gebietsflächen des VS- Gebiets ĂS¿dschwarzwaldñ (Schutzgebiets Nr. 
8114441).vorhanden. Die Prüfung, ob der Verlust der Eingriffsflächen ggf. eine erhebliche 
Beeinträchtigung für die Arten des Vogelschutzgebiets mit sich bringt, erfolgt im Rahmen 
der artenschutzrechtlichen Prüfung zum Bebauungsplan. 

 

Prüfpflicht Gemäß den Vorgaben des § 34 BNatSchG ist bei möglichen Beeinträchtigungen von Na-
tura 2000-Gebieten zunächst eine FFH-Relevanzprüfung durchzuführen. Aufgabe der Re-
levanzprüfung ist zu klären, ob durch das geplante Vorhaben die Erhaltungs- oder Schutz-
ziele des Gebietes erheblich beeintrªchtigt werden kºnnen und dadurch eine Ăpotentielle 
Betroffenheitñ des Gebietes vorliegt. Sofern die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträch-
tigung des Gebietes besteht, ist eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.  

Durch die Lage des Plangebietes unmittelbar angrenzend zum FFH- Gebiet bzw. VSG 
kann eine Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden. Deshalb wird die Durchführung 
einer Relevanzprüfung erforderlich (siehe separates Dokument).  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Lage des Vogelschutzgebietes (rot) bzw. FFH Gebietes (blau) in Relation zum Plangebiet (gelb) 

 

2.6.2 Landschaftsschutzgebiet 

Landschafts-

schutzgebiet 

Der Planbereich befindet sich im Landschaftsschutzgebiet ĂDachsbergñ (Schutzgebiets Nr. 
3.37.012).  

Das etwa 4763 ha große Schutzgebiet erstreckt sich über die Gemeinden Dachsberg und 
Ibach und liegt damit in der nahezu unberührten Landschaft des Hotzenwaldes.  
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   Abbildung 5: Lage des LSG in Relation zum Eingriffsbereich (gelb) 

 
 
2.6.3 Nach § 30 geschützte Teile von Natur und Landschaft 

Gesetzlich ge-
schützte Biotope 
nach §30 
BNatSchG 

Unmittelbar angrenzend bzw. zu einem geringen Anteil auch innerhalb des Planbereich 
befinden sich insgesamt zwei nach § 30 BNatSchG ausgewiesene Wald - Biotope mit 
mehreren Teilflächen. Östlich, südöstlich und südlich des Sägewerksareals sind Waldbe-
stände und die beiden Bachläufe unter Biotopschutz gestellt (Steinbächle O Ibacher 
Säge, Biotop Nr. 282143371721, Fichtenwald O Ibacher Säge, Biotop Nr. 
282143371070).  

 

  

 Abbildung 6: Lage des nach § 30 geschützten Biotopes in Relation zum Eingriffsbereich 
(gelb) 
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2.6.4 weitere Schutzgebiete 

Naturschutzge-
biete (NSG) 

Im Plangebiet sind keine Naturschutzgebiete ausgewiesen. Das nächstgelegene Natur-
schutzgebiet ĂKohlh¿tte-Lampenschweineñ (Schutzgebiets Nr. 3.221) befindet sich etwa 
1,5 km in westlicher Richtung. Jegliche Beeinträchtigungen können aufgrund der Entfer-
nung ausgeschlossen werden.  

 

Naturpark Das gesamte Untersuchungsgebiet ist Teil des Naturparks ĂS¿dschwarzwaldñ. GemªÇ Ä 4 
Abs. 2 der Naturparkverordnung vom 08.03.2000 des Reg. Prªs. Freiburg bedarf die ĂEr-
richtung von baulichen Anlagenñ einer schriftlichen Erlaubnis der jeweils ºrtlichen Unteren 
Naturschutzbehörde. Einer gesonderten schriftlichen Erlaubnis bedarf das Bauvorhaben 
nach § 4 Abs. 4 nicht, sofern das Vorhaben nach anderen Vorschriften bereits eine Geneh-
migung der Unteren Naturschutzbehörde voraussetzt, die dann die schriftliche Erlaubnis 
nach § 4 Abs. 2 ersetzt. Die naturschutzrechtlich erforderlichen Genehmigungen sind im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu beantragen und werden entsprechend in die 
baurechtliche Genehmigung integriert. 

 

Naturdenkmal Im Plangebiet sind keine Naturdenkmäler ausgewiesen.  

 

Biosphärenreser-
vat 

Der Eingriffsbereich befindet sich innerhalb der Entwicklungszone des Biosphärengebiets 
ĂSchwarzwaldñ. Ä 7 der Verordnung des Ministeriums f¿r Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz über das Biosphärengebiet Schwarzwald vom 4. Januar 2016 schreibt inner-
halb der Entwicklungszone eine umwelt -, natur- und sozialverträgliche Entwicklung vor. 
Sie umgibt die Kern und Pflegezonen und bildet den Schwerpunkt des Lebens-, Wirtschafts 
und Erholungsraumes. Die Ziele innerhalb der Entwicklungszone werden bei Einhaltung 
der Vermeidungs- und Minimierungsmaßahmen durch die Eingriffe nicht verletzt. 

  

Abbildung 7: Lage des Naturparkes (gelb) bzw. Biosphären - Gebietes (rosa) in Relation zum Eingriffsbereich (rot) 
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Waldschutzge-
biet 

Im Plangebiet sind laut FVA Waldschutzgebiete ausgewiesen. Es handelt sich dabei um 
Gebiete die als Bodenschutzwald ausgewiesen sind.  

  

                     Abbildung 8: Lage des Bodenschutzwaldes in Relation zum Eingriffsbereich (rot) 

 
 

2.7 Forstliche Belange 

Wald nach § 3 
LWaldG 

Innerhalb und angrenzend zum Plangebiet finden sich Flächen welche nach § 3 LWaldG 
rechtlich als Wald angesprochen werden. Es handelt sich dabei um teilweise hochwertige 
Waldflächen, die teilweise als FFH Lebensraum einzustufen sind. Daher sind nach LBO 
Waldabstände zu den Bauwerken einzuhalten.  

Es ist geplant die Waldabstände von 30 m um das Plangebiet herum, als Waldrand mit 
Saumgesellschaften aufzubauen, sodass sich hier auch nach Gestaltung wieder Wald fin-
det.  

Die Waldbereiche innerhalb des östlichen Plangebietes können aufgrund des dort platzier-
ten Baufensters nicht erhalten werden. Hier ist eine Waldumwandlung erforderlich. Da mo-
mentan noch keine geeigneten Flächen als Ausgleich zur Verfügung stehen, werden diese 
im weiteren Verfahren konkretisiert.  

Bislang kann als anteilige Kompensation die Gestaltung des Waldrandes als Ausgleich je-
doch vorgeschlagen werden.  

 

 

  


















































































































